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Ausfertigungsvermerk: 
 
 
Es wird hiermit bescheinigt, dass die vorliegende Fassung der Begründung mit der Fassung, die im Verfah-
ren nach § 3 (1) BauGB offen gelegen hat und Gegenstand des Satzungsbeschlusses der Gemeinde Carls-
berg war, übereinstimmt. 
 
 
Carlsberg, 
 
den ___________________________ _______________________________________ 
 Herr Dr. Majunke 
 - Bürgermeister - 
 

 

Bearbeiter: 

igr AG 
Luitpoldstraße 60a 
67806 Rockenhausen 
Telefon: +49 6361.919-0 
Telefax: +49 6361.919-100 
 
 
Rockenhausen, 
 
im Juni 2009 
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1. Ausgangslage 
 
Der Eigentümer des Grundstückes 860/41 (Fichteck, Haus Nr. 31) möchte auf 
seinem Grundstück ein weiteres Bauvorhaben ermöglichen, damit sein Sohn hier 
ein Wohnhaus errichten kann. 
 
Aus einer gesamten Fläche mit einer Größe 2 627,5 m² wurde inzwischen das 
geplante neue Grundstück herausgemessen. Dieses Grundstück hat eine Größe von 
517 m² und hat die Flurstücksnummer 860/42.  
 
Auf dem Grundstück befindet sich im südlichen Bereich derzeit ein Wohngebäude 
inklusive Nebenanlagen ca. 22 m vom Straßenrand entfernt, sodass für das neue 
Wohngebäude im nördlichen Bereich ausreichend Platz besteht. 
 
 
2. Grundlagen 
 
Für das Plangebiet ist der Bebauungsplan "Kurweg - Ost" der Gemeinde Carlsberg 
maßgebend. Der Bebauungsplan wurde mittlerweile seit Aufstellung in den 90er-
Jahren mehrfach geändert. Die erste große Änderung für das Plangebiet stammt aus 
dem Jahre 1987, in der die städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich neu ge-
ordnet wurde.  
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes "Kurweg - Ost", der ebenfalls für das Plan-
gebiet geltend ist, stammt aus dem Jahre 1995. In dieser 3. Änderung wurden auch 
die Textlichen Festsetzungen überarbeitet und neu gefasst. Diese Textlichen Festset-
zungen wirken sich bis auf den heutigen Tag auf das Plangebiet aus. 
 
Im Bebauungsplan der 3. Änderung wurden relativ großzügige Baugrenzen festge-
setzt. Im Bereich des Plangebietes ist ein Abstand von 5 m zum Straßenrand und 
ein 10 m breiter Abstand zum nördlichen Nachbargrundstück festgesetzt. Das beab-
sichtigte Bauvorhaben ist somit in dem derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan (3. 
Änderung) nicht genehmigungsfähig und soll deshalb entsprechend geändert wer-
den. 
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3. Städtebauliches Konzept 
 
Im Bereich des Baugebietes "Kurweg - Ost" herrscht eine überwiegend lockere Be-
bauung vor. Ein Großteil der Bebauung in diesem Baugebiet ist historisch gewach-
sen. Eine städtebauliche Struktur ist deshalb kaum erkennbar. Innerhalb des Bauge-
bietes sind größere private Freiflächen entstanden. Die einzelnen Grundstücke wei-
sen Größen auf, die meist über 1 000 m² betragen. Im Fall des zu ändernden Be-
bauungsplanes hat das Grundstück, in dem die Änderungen vollzogen werden sol-
len, eine Größe von 2 627,5 m².  
 
Die Gemeinde möchte nun den Bebauungsplan insoweit ändern, dass eine Nach-
verdichtung in diesen teilweise großen Grundstücken ermöglicht wird. Sie kommt 
deshalb dem Wunsch des Eigentümers nach, durch die Änderung des Bebauungs-
planes auf einer Teilfläche eine Bebauung zu ermöglichen. Das geplante Gebäude 
wird somit im nördlichen Bereich des Grundstückes errichtet und wird sich am Stra-
ßenverlauf der Straße Fichteck orientieren.  
 
Es wird in der 7. Änderung des Bebauungsplanes ein Baufenster festgesetzt, wel-
ches jeweils einen 3 m breiten Abstand zur bestehenden und neuen Grundstücks-
grenze haben soll und rückt somit etwas weiter an die Straße, als dies im alten 
rechtskräftigen Bebauungsplan derzeit möglich ist. Da in den angrenzenden Nach-
bargrundstücken, insbesondere Nebenanlagen ebenfalls nahe an der Straße errich-
tet wurden, wird sich somit die beabsichtigte Bebauung gut in das gesamte städte-
bauliche Gefüge einfügen.  
 
Da die Textlichen Festsetzungen der 3. Änderung des Bebauungsplanes "Kurweg - 
Ost" weiterhin ihre Gültigkeit haben, wird sich die Bebauung an der bestehenden 
Bebauung im Umfeld orientieren und somit gut in das gesamte städtebauliche Bild 
einpassen.  
 
Die Textlichen Festsetzungen befinden sich im Anhang zu dieser Begründung. 
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4. Erschließung 
 
Das Plangebiet kann über die Straße Fichteck komplett erschlossen werden. Ent-
sprechende Versorgungsleitungen für Abwasserentsorgung und Wasserversorgung 
befinden sich innerhalb der Straße. Die Erschließung mit Strom und Telefon erfolgt 
über entsprechende Freileitungen. Die Erschließung ist somit gesichert.  
 
Aufgrund der Enge der Straße Fichteck ist eine Garage gemäß der weiterhin gelten-
den Textlichen Festsetzungen der 3. Änderung in mindestens 5 m Abstand zum 
Straßenrand zu errichten, um ein gefahrloses Ein- und Ausfahren von der Garage in 
die Straße zu gewährleisten.  
 
 
5. Umweltbelange 
 
Der derzeitige Zustand der Plangebietsfläche ist als private Gartenanlage zu be-
schreiben. Es handelt sich hierbei um eine Mischung aus Nutzgarten und Wiesenflä-
che, teilweise geringfügig mit Blumen und Sträuchern bewachsen. Eine Überbauung 
dieser Fläche ist landespflegerisch unbedenklich. Durch die 7. Änderung des Be-
bauungsplanes wird es jedoch ermöglicht, aufgrund einer GRZ von 0,4 ca. 207 m² 
zu überbauen und somit zu versiegeln. Da das Vorhaben sich im Innenbereich be-
findet, werden die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen geringer angesetzt. 
Um diesen Eingriff auszugleichen, sollen somit auf dem Grundstück und auf dem 
benachbarten Grundstück 860/42 mindestens vier Streuobstgehölze (3 x ver-
pflanzt) angepflanzt und dauerhaft erhalten werden. 
 
Das Oberflächenwasser soll in Zisternen gesammelt werden, um es für die Garten-
bewässerung und Toilettenspülung etc. nutzen zu können. Überschüssiges Oberflä-
chenwasser soll auf dem bestehenden Grundstück bzw. dem Nachbargrundstück 
860/42 in Mulden über die belebte Bodenzone zur Versickerung gebracht werden. 
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6. Zusammenfassung 
 
Der Eigentümer des Grundstückes 860/42, Fichteck Haus Nr. 31, möchte seinem 
Sohn ermöglichen, auf seinem Grundstück ein weiteres Wohnhaus zu errichten. Aus 
diesem Grund wurde ein weiteres Grundstück herausgemessen, auf dem nun die 
Bebauung erfolgen soll. Bei dem derzeitigen rechtskräftigen Bebauungsplan 3. Än-
derung des Bebauungsplanes "Kurweg - Ost" ist für diese Teilfläche aufgrund der 
Festsetzungen von Baugrenzen keine sinnvolle Bebauung möglich. Daher soll für 
diesen Teilbereich der Bebauungsplan in einer 7. Änderung geändert werden. Damit 
möchte die Gemeinde Carlsberg eine Nachverdichtung in diesem Bereich mit teil-
weise relativ großen Grundstücken ermöglichen, um somit kostbaren Grund und 
Boden im Außenbereich zu schonen. Die Textlichen Festsetzungen des Bebauungs-
planes 3. Änderung "Kurweg - Ost" behalten weiterhin ihre Gültigkeit und befinden 
sich im Anhang zu dieser Begründung. Sie gelten somit weiter auch für die 7. Ände-
rung des Bebauungsplanes.  
 
Die Erschließung des Plangebietes ist durch die bestehende angrenzende Straße 
Fichteck gesichert. Das anfallende Oberflächenwasser muss vor Ort über die belebte 
Bodenzone zur Versickerung gebracht werden. Die Eingriffe in Natur und Landschaft, 
die insbesondere durch die neue zusätzliche Versiegelung von Grund und Boden 
durch diese Bebauungsplanänderung ermöglicht werden (Versiegelung von maxi-
mal 207 m² Grundstücksfläche), können aufgrund der Lage im Innenbereich durch 
das Anpflanzen von vier Streuobstgehölzen (mindestens 3 x verpflanzt) und die 
dauerhafte Erhaltung dieser Bäume ausgeglichen werden.  
 
Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB, da die Grundzüge der Planung durch diese Änderung nicht berührt sind.  
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